
 
 

BUNDESGERICHTSHOF 
 

BESCHLUSS 
NotZ 8/07 

vom 
23. Juli 2007 

in dem Verfahren 
 

wegen Bestellung zum Notar 

Nachschlagewerk: ja 
BGHZ: nein 
BGHR: ja 
 
 
 
 
BNotO § 6 Abs. 3 

 

 

Zur Frage, unter welchen Voraussetzungen die Justizverwaltung Anlass hat zu 

prüfen, ob bei der Auswahl zwischen zwei Bewerbern um das Amt eines An-

waltsnotars von der nach einem Punkteschema für die fachliche Eignung ermit-

telten Reihenfolge deswegen abzuweichen ist, weil bei dem punktemäßig höher 

bewerteten Bewerber die theoretisch oder die praktisch erworbenen Fähigkei-

ten und Kenntnisse einseitig überwiegen (im Anschluss an Senat, Beschluss 

vom 24. Juli 2006 - NotZ 3/06 = ZNotP 2006, 392). 
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Der Bundesgerichtshof, Senat für Notarsachen, hat durch den Vorsitzenden 

Richter Schlick, die Richter Wendt und Becker sowie die Notare Dr. Ebner und 

Justizrat Dr. Bauer  

am 23. Juli 2007 beschlossen: 

1. Auf die sofortige Beschwerde des Beteiligten zu 1) wird der Be-

schluss des 2. Notarsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt 

am Main vom 15. November 2006 (2 Not 3/06) teilweise abge-

ändert: 

Der Antrag des Antragstellers auf gerichtliche Entscheidung 

gegen den Bescheid des Antragsgegners vom 27. März 2006 in 

der Fassung des Bescheids vom 9. Mai 2006 wird auch inso-

weit zurückgewiesen, als er sich dagegen wendet, dass der An-

tragsgegner beabsichtigt, bei der Besetzung der zehn im Jus-

tizministerialblatt für Hessen vom 1. Oktober 2004 ausgeschrie-

benen Notarstellen für F.                (Amtsgerichts- 

bezirk F.               ) den weiteren Beteiligten zu 1) vor  

dem Antragsteller zu berücksichtigen. 

2. Gebühren und gerichtliche Auslagen werden nicht erhoben. 

Außergerichtliche Kosten werden nicht erstattet. 

3. Der Geschäftswert für das Beschwerdeverfahren wird auf 

50.000 € festgesetzt. 
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Gründe: 

I. 

Der Antragsgegner schrieb im Justizministerialblatt für das Land Hessen 

vom 1. Oktober 2004 zehn (Anwalts-)Notarstellen im Bezirk des Amtsgerichts 

F.             mit Amtssitz in der Stadt F.                zur Besetzung aus.  

Auf diese Stellen bewarb sich eine Vielzahl von Rechtsanwälten, darunter der 

Antragsteller und die beiden weiteren Beteiligten. Mit Schreiben vom 27. März 

2006 teilte die Präsidentin des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main dem An-

tragsteller mit, dass seine Bewerbung für eine dieser zehn Notarstellen keinen 

Erfolg haben könne. Gemäß § 6 Abs. 3 BNotO in Verbindung mit Abschnitt A II 

Nr. 3 des Runderlasses über die Ausführung der Bundesnotarordnung vom 

25. Februar 1999 (JMBl. Hessen S. 222) in der Fassung vom 10. August 2004 

(JMBl. Hessen S. 323) richte sich die Auswahl unter mehreren geeigneten Be-

werbern nach deren persönlicher und der mit einer Punktzahl bewerteten fachli-

chen Eignung unter Berücksichtigung der Dauer der anwaltlichen Berufstätig-

keit. Die Punktzahl bestimme sich nach Maßgabe der im Runderlass enthalte-

nen Berechnungsweise. Für den Antragsteller ergäben sich 191 Punkte. Damit 

zähle er nicht zu den zehn punktstärksten Bewerbern und könne daher bei der 

Stellenbesetzung nicht berücksichtigt werden; denn Umstände, die im Hinblick 

auf die persönliche und fachliche Eignung der einzelnen Bewerber für ein Ab-

weichen von der Punktreihenfolge sprechen könnten, seien nicht gegeben. Der 

Antragsteller erhalte Gelegenheit zur Stellungnahme binnen zwei Wochen. 

Nach Fristablauf werde dem Bestellungsverfahren Fortgang gegeben. 

1 

Gegen diesen Bescheid erhob der Antragsteller mit Schreiben vom 

18. April 2006 konkrete Einwände. Insbesondere wandte er sich dagegen, dass 

ihm für seine Tätigkeit beim Aufbau des Notariatswesens in Bosnien und Her-

2 
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zegowina lediglich drei und nicht 15 Sonderpunkte angerechnet worden seien; 

außerdem seien die Maßstäbe, nach denen gemäß des Runderlasses die fach-

liche Eignung der Bewerber punktmäßig bewertet werde, in verschiedener Hin-

sicht mit grundrechtlichen Gewährleistungen unvereinbar.  

Mit Schreiben vom 9. Mai 2006 hat die Präsidentin des Oberlandesge-

richts Frankfurt am Main dem Antragsteller daraufhin mitgeteilt, dass seine Ein-

wände es nicht rechtfertigen könnten, eine abweichende Auswahlentscheidung 

unter den Bewerbern zu treffen. Hiergegen hat der Antragsteller am 15. Mai 

2006 beim Oberlandesgericht "sofortige Beschwerde" erhoben mit dem Ziel, 

den Antragsgegner zur Neubescheidung über seine Bewerbung zu verpflichten. 

Er hat im Wesentlichen die Einwände gegen die vorgesehene Besetzungsent-

scheidung wiederholt, die er bereits in seinem Schreiben vom 18. April 2006 

vorgebracht hatte. Auf Nachfrage des Oberlandesgerichts hat er seinen Antrag 

dahin konkretisiert, dass er die angekündigte Besetzungsentscheidung des An-

tragsgegners nur angreife, soweit dieser beabsichtige, die Beteiligten zu 1) und 

2), die mit 202,55 beziehungsweise 199,55 Punkten die Plätze neun und zehn 

der vom Antragsgegner ermittelten Rangfolge einnehmen, vor ihm - dem An-

tragsteller - zu berücksichtigen. 

3 

Das Oberlandesgericht hat dem Antrag stattgegeben, soweit der An-

tragsgegner beabsichtigt, den Beteiligten zu 1) bei der Bewerberauswahl vor 

dem Antragsteller zu berücksichtigen. Das weitergehende Begehren des An-

tragstellers in Bezug auf den Beteiligten zu 2) hat es - inzident in den Gründen 

seines Beschlusses - zurückgewiesen. Gegen die ihn betreffende Entscheidung 

wendet sich der Beteiligte zu 1) mit der sofortigen Beschwerde. Eine Begrün-

dung für sein Rechtsmittel hat er nicht eingereicht. 

4 
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II. 

1. Das Rechtsmittel des Beteiligten zu 1) ist zulässig (§ 111 Abs. 4  

BNotO, § 42 BRAO). Insbesondere ist auch die gemäß § 111 Abs. 4 Satz 2 

BNotO, § 42 Abs. 6 Satz 2 BRAO, § 20 Abs. 1 FGG erforderliche materielle Be-

schwer des Beteiligten zu 1) gegeben. Durch den teilweisen Erfolg des Antrags 

auf gerichtliche Entscheidung vor dem Oberlandesgericht und die dadurch be-

gründete Verpflichtung des Antragsgegners, über die Bewerbung des An-

tragstellers und des Beteiligten zu 1) neu zu entscheiden, wird nicht nur die ur-

sprünglich mit dem Beteiligten zu 1) vorgesehene Besetzung einer der zehn 

ausgeschriebenen Notarstellen zu seinen Ungunsten verzögert, vielmehr ist 

damit unmittelbar auch die Gefahr begründet worden, dass diese Stelle mit dem 

konkurrierenden Antragsteller besetzt wird; denn die - den Antragsgegner bin-

dende - Rechtsauffassung des Oberlandesgerichts ermöglicht eine Neube-

scheidung zum Nachteil des Beteiligten zu 1). Er kann die Entscheidung des 

Oberlandesgerichts daher überprüfen lassen, ohne zunächst einen - ihn belas-

tenden - neuen Bescheid des Antragsgegners abwarten zu müssen (Senat, Be-

schlüsse vom 28. November 2005 - NotZ 26/05 = DNotZ 2006, 228, 229; 

11. Juli 2005 - NotZ 29/04 = ZNotP 2005, 431; 16. Juli 2001 - NotZ 1/01 = 

ZNotP 2001, 443, 444; 16. März 1998 - NotZ 26/97 = NJW-RR 1998, 1598). 

5 

2. Die sofortige Beschwerde des Beteiligten zu 1) hat auch in der Sache 

Erfolg. 

6 

a) Zutreffend hat das Oberlandesgericht allerdings die als Antrag auf ge-

richtliche Entscheidung (§ 111 Abs. 1 Satz 1 BNotO) auszulegende "sofortige 

Beschwerde" des Antragstellers vom 15. Mai 2006 für zulässig gehalten. Der 

Antrag war insbesondere innerhalb der Monatsfrist des § 111 Abs. 2 Satz 1 

BNotO gestellt worden; denn diese Frist lief ab Eingang des Schreibens des 

7 
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Antragsgegners vom 9. Mai 2006 beim Antragsteller am 11. Mai 2006 erneut, 

da es sich bei diesem um einen sogenannten Zweitbescheid handelte. Auch 

wenn die bereits mit Bescheid vom 27. März 2006 angekündigte Bewerberaus-

wahl nicht verändert worden ist, hat der Antragsgegner auf die Einwände des 

Antragstellers hin doch eine neue Sachentscheidung getroffen (vgl. - jew. 

m. w. N. - etwa Kopp/Ramsauer, VwVfG 9. Aufl. § 35 Rdn. 55; Sachs in Stel-

kens/Bonk/Sachs, VwVfG 6. Aufl. § 51 Rdn. 29, 40, 60). Dies entspricht seiner 

Ankündigung im Bescheid vom 27. März 2006, in dem dem Antragsteller aus-

drücklich Gelegenheit zur Stellungnahme zu der beabsichtigten Stellenbeset-

zung gegeben worden war. Der am 15. Mai 2006 beim Oberlandesgericht ein-

gegangene Antrag auf gerichtliche Entscheidung war daher rechtzeitig. 

b) Entgegen der Auffassung des Oberlandesgerichts hat der Antrags-

gegner aber nicht dadurch den ihm durch § 6 Abs. 3 Satz 1 und 2 BNotO bei 

der Bewerberauswahl eingeräumten Beurteilungsspielraum (BGHZ 124, 327, 

330 ff.) überschritten und den Antragsteller in seinen Rechten aus Art. 12 

Abs. 1 Satz 1, Art. 33 Abs. 2 GG verletzt (vgl. § 111 Abs. 1 BNotO), dass er 

dem Beteiligten zu 1) bei gleicher persönlicher Eignung gegenüber dem An-

tragsteller wegen besserer fachlicher Eignung (allein) aufgrund des höheren 

Punkteergebnisses den Vorzug gegeben hat. Im Einzelnen: 

8 

aa) Nicht zu beanstanden ist zunächst die Auffassung des Oberlandes-

gerichts, es seien keine Einwände dagegen zu erheben, dass der Antragsgeg-

ner dem Antragsteller für seine Tätigkeit beim Aufbau des Notariatswesens in 

Bosnien und Herzegowina bei einem Arbeitsaufwand von 30 bis 60 Tagen pro 

Jahr gemäß Abschnitt A II Nr. 3 lit. e cc des Runderlasses nicht mehr als 0,5 

Punkte pro Halbjahr gutgeschrieben hat. Zutreffend weist das Oberlandesge-

richt darauf hin, dass sich der Antragsteller hierbei zwar theoretisch mit notar-

spezifischen Fragen habe auseinandersetzen müssen, damit jedoch keine prak-

9 
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tische Beurkundungstätigkeit verbunden gewesen sei. Es sei daher nicht gebo-

ten, hierfür mehr Sonderpunkte pro Halbjahr in Ansatz zu bringen, als ein Be-

werber durch eine ununterbrochene, mindestens sechsmonatige Tätigkeit als 

Notar, Notarvertreter oder Notariatsverwalter von durchschnittlichem Umfang 

gemäß lit. e aa pro Halbjahr erzielen könne. Im Gegenteil würde das System 

der Verteilung von Sonderpunkten gemäß Abschnitt A II Nr. 3 lit. e des Runder-

lasses ins Ungleichgewicht gebracht, wenn dem Antragsteller die von ihm be-

anspruchten 15 Sonderpunkte zugebilligt würden; denn um diese Höchstpunkt-

zahl zu erreichen, müsste eine Tätigkeit im Sinne des lit. e aa über 15 Jahre 

ausgeübt werden oder ein Bewerber im Rahmen einer wissenschaftlichen Tä-

tigkeit im Deutschen Notarinstitut 450 Gutachten erstellen (lit. e ee). 

Zwar ergeben sich auf dieser Grundlage nicht - wie vom Antragsgegner 

angenommen - drei, sondern sechs Zusatzpunkte. Hierdurch vermag der An-

tragsteller den Punktevorsprung des Beteiligten zu 1) indessen nicht aufzuho-

len. 

10 

bb) Auch soweit das Oberlandesgericht die grundsätzlichen Einwände 

des Antragstellers gegen das Punktsystem des Runderlasses für nicht durch-

greifend erachtet hat, ist hiergegen nichts zu erinnern. Die Auffassung des  

Oberlandesgerichts steht insoweit in Einklang mit der Rechtsprechung des Se-

nats, der bereits mehrfach entschieden hat, dass keine Bedenken dagegen be-

stehen, wenn der Antragsgegner zur Auswahl unter mehreren Bewerbern um 

eine freie Notarstelle deren fachliche Leistung nach dem Punktsystem gemäß 

Runderlass vom 25. Februar 1999 in der - im Hinblick auf die verfassungsrecht-

lichen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 110, 304, 324 ff.) 

modifizierten - Fassung vom 10. August 20004 bewertet und grundsätzlich dem 

danach ermittelten punktstärkeren Bewerber den Vorzug gibt (Senat, Beschlüs-

se vom 24. Juli 2006 - NotZ 3/06 = ZNotP 2006, 392, 393 f. Rdn. 13 und NotZ 

11 
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11/06 = NJW 2006, 3211 f. Rdn. 7). Weder der Einwand des Antragstellers, das 

neue Punktsystem ermögliche Bewerbern, die aufgrund des Zuschnitts ihrer 

Sozietät die Gelegenheit zu regelmäßigen Notarvertretungen oder Notariats-

verwaltungen haben, einen unbegrenzten Punkteerwerb im Wege der Beurkun-

dungstätigkeit, den Bewerber aus kleineren Sozietäten durch Punkterwerb für 

regelmäßige Fortbildungen nicht ausgleichen könnten (vgl. dazu Senat, Be-

schluss vom 26. März 2007 - NotZ 39/06 - Rdn. 17 ff. zur AVNot NRW vom 

8. März 2002 - JMBl. NRW S. 69 - i. d. F. vom 4. November 2004  

- JMBl. NRW S. 256 -, zur Veröffentlichung bestimmt), noch seine Beanstan-

dung, der Note im zweiten Staatsexamen komme nunmehr kein ausreichendes 

Gewicht mehr zu (s. dazu Senat, Beschluss vom 24. Juli 2006 - NotZ 11/06 = 

NJW 2006, 3211, 3212 Rdn. 8), zeigt eine generelle Unvereinbarkeit der Be-

wertungsmaßstäbe des novellierten Runderlasses mit den Prinzip der Beste-

nauslese auf. 

cc) Nicht beigetreten werden kann dem Oberlandesgericht dagegen, so-

weit es annimmt, der Antragsgegner habe den ihm eröffneten Beurteilungsrah-

men deswegen überschritten, weil die Auswahl zwischen dem Beteiligten zu 1) 

und dem Antragsteller hier nicht allein aufgrund des ermittelten Punktverhältnis-

ses hätte getroffen werden dürfen. Zutreffend ist allerdings der Ausgangspunkt 

des Oberlandesgerichts: 

12 

Das Punktesystem und die hierauf beruhende Einordnung der fachlichen 

Qualifikation der Bewerber in eine Rangskala bergen die Gefahr, dass den Be-

sonderheiten des Einzelfalles nicht immer ausreichend Rechnung getragen und 

daher das Maß der fachlichen Eignung des einzelnen Bewerbers unvollständig 

ermittelt oder unzutreffend in einen Vergleich mit derjenigen der Mitbewerber 

eingestellt wird. Daher ist vor einer endgültigen Auswahl zu prüfen, ob für die 

jeweiligen Bewerber besondere Umstände ersichtlich sind, die in das an feste 

13 
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Kriterien (Examensnote, Dauer der anwaltlichen Tätigkeit, theoretische Fortbil-

dung, praktische Beurkundungserfahrung) ausgerichtete Punktesystem keinen 

Eingang gefunden haben, aber dennoch zu berücksichtigen sind, um die 

Kenntnisse und Fähigkeiten des Bewerbers zutreffend und vollständig zu erfas-

sen. Dem trägt der Runderlass mit der in Abschnitt A II Nr. 3 lit. e vorgesehenen 

Vergabe von Sonderpunkten Rechnung. Darüber hinaus ist aber auch zu fra-

gen, ob die in das Punktesystem aufgenommenen Kriterien und sonst einge-

flossenen Gesichtspunkte im jeweiligen Einzelfall angemessen gewichtet sind. 

Hierzu ist zu prüfen, ob der ermittelte Rang eines Bewerbers etwa deswegen 

dessen fachliche Eignung im Vergleich zu schlechter platzierten Mitbewerbern 

unzutreffend widerspiegelt, weil die für ihn errechnete Gesamtpunktzahl maß-

geblich durch eine einseitige Betonung eines der festen Bewertungskriterien 

bedingt ist, etwa auf der Teilnahme an einer Vielzahl von Fortbildungsveranstal-

tungen beruht, während eine Beurkundungstätigkeit nicht in nennenswertem 

Umfang ausgeübt wurde; denn die fachliche Eignung lässt sich nur unter He-

ranziehung beider Komponenten - der theoretischen Fortbildung wie der prak-

tisch erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse - zuverlässig beurteilen (Senat, 

Beschluss vom 24. Juli 2006 - NotZ 3/06 = ZNotP 2006, 392, 394 Rdn. 16). 

Fehlt es indessen an Besonderheiten im dargestellten Sinne, so ist es 

nicht zu beanstanden, wenn die Justizverwaltung die Bewerberauswahl nach 

der durch die errechneten Gesamtpunktzahlen ermittelten Rangfolge vornimmt. 

Nicht etwa hat sie auch ohne derartige Besonderheiten stets im Wege eines 

darüber hinausgehenden Individualvergleichs der Bewerber darüber zu befin-

den, ob von der errechneten Rangfolge abzuweichen und ein nachrangig plat-

zierter Bewerber vorzuziehen ist. Denn für eine derartige Prüfung fehlt es man-

gels brauchbarer Beurteilungskriterien an einer tragfähigen Grundlage. Sie 

könnte daher im Ergebnis nur zu einer willkürlichen Abweichung von der ermit-

telten Rangfolge führen.  

14 
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Nach diesen Maßstäben durfte der Antragsgegner die Auswahl zwischen 

dem Beteiligten zu 1) und dem Antragsteller allein aufgrund der ermittelten 

Punktwerte vornehmen. Zwar hat der Beteiligte zu 1) keine Beurkundungstätig-

keit nachgewiesen und seine Gesamtpunktzahl wesentlich durch 100 Punkte für 

den Bereich der theoretischen Fortbildung erzielt; es liegt daher bei ihm ein un-

ausgewogenes Verhältnis zwischen theoretischer Fortbildung und praktisch er-

worbenen Fähigkeiten und Kenntnissen vor, das grundsätzlich Anlass gibt zu 

prüfen, ob ein nach Punkten nachrangiger Bewerber vorzuziehen ist, weil ihm 

aufgrund eines ausgewogeneren Verhältnisses dieser beiden Kriterien eine 

bessere fachliche Eignung zuzubilligen ist. Indessen liegt es beim Antragsteller 

nicht nennenswert anders. Dieser hat lediglich 18 Beurkundungen nachgewie-

sen und hierfür nur 1,8 Punkte erzielt. Dies begründet aber nur einen derart mi-

nimalen Unterschied zwischen den beiden Bewerbern, dass der Antragsgegner 

sich nicht veranlasst sehen musste, in eine Prüfung einzutreten, ob zugunsten 

des Antragstellers von der punktemäßig ermittelten Rangfolge abzuweichen 

sein könnte. 

15 

Soweit das Oberlandesgericht seine gegenteilige Auffassung darauf 

stützt, dass insoweit die Tätigkeit des Antragstellers beim Aufbau des Notari-

atswesens in Bosnien und Herzegowina in die Betrachtung mit einbezogen 

werden müsse, lässt dies zum einen außer acht, dass diese Tätigkeit bereits 

Anlass zur Vergabe von sechs Sonderpunkten an den Antragsteller ist. Sie ist 

daher an sich nicht geeignet, das ermittelte Rangverhältnis in Frage zu stellen; 

denn ansonsten würden dem Antragsteller hierfür faktisch mehr Sonderpunkte 

gutgebracht, als das Oberlandesgericht selbst - und zutreffend - als höchstmög-

lich angenommen hat. Die vom Antragsteller eingereichten Unterlagen über den 

Inhalt seiner Aufbautätigkeit geben aber auch keinen hinreichenden Anhalt für 

die Annahme, beim Antragsteller habe gerade wegen dieser Tätigkeit ein aus-

gewogeneres Verhältnis zwischen theoretischer und praktischer Erfahrung vor-

16 
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gelegen als beim Beteiligten zu 1; der Antragsgegner war daher auch unter die-

sem Aspekt nicht gehalten zu prüfen, ob von der zwischen diesen beiden Be-

werbern punktmäßig ermittelten Rangfolge abzuweichen ist. 

Der angefochtene Beschluss kann daher, soweit er den Beteiligten zu 1) 

betrifft, keinen Bestand haben. 

17 

Schick           Wendt           Becker 

        Ebner        Bauer 

Vorinstanz: 

OLG Frankfurt/Main, Entscheidung vom 15.11.2006 - 2 Not 3/06 -  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


